
 
 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 

gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 7 vor, die Ermächtigung 
gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung, das Grundkapital bis zum 28. Mai 2011 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen mit der Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses um bis zu EUR 20.000.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2006), aufzuheben, und durch ein neues genehmigtes Kapital zu ersetzen. Von dem 
Genehmigten Kapital 2006 wurde kein Gebrauch gemacht. 
 
Der Vorstand erstattet zur Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des 
neu vorgeschlagenen genehmigten Kapitals gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG einen schriftlichen Bericht, der nachstehend vollständig bekannt gemacht wird: 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung beinhaltet die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 
für Spitzenbeträge sowie in Übereinstimmung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zum Ausschluss 
des Bezugsrechts, wenn die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag 
ausgegeben werden, der den Börsenpreis von Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich 
unterschreitet. 
 
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dem Zweck, 
bei Ausgabe neuer Aktien unter Wahrung der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre 
glatte Bezugsverhältnisse zu erreichen. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich 
der Spitzenbeträge würden die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die 
Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse 
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 
 
Die Ermächtigung, das Bezugsrecht auszuschließen, wenn die neuen Aktien zu einem 
Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis von Aktien gleicher Ausstattung 
nicht wesentlich unterschreitet, versetzt die Gesellschaft in die Lage, sich aufgrund der 
jeweiligen Börsensituation bietende Möglichkeiten zur Platzierung neuer Aktien schnell und 
flexibel sowie kostengünstig, d. h. ohne die zeit- und kostenaufwändige Abwicklung des 
Bezugsrechts zu nutzen. Die Gesellschaft kann insbesondere die Aktien in etwa zum 
jeweiligen Börsenkurs, d. h. ohne den bei Wahrung des Bezugsrechts erforderlichen 
Abschlag, platzieren. § 186 Abs. 2 AktG sieht für den Fall der Wahrung des Bezugsrechts die 
Möglichkeit vor, bei Veröffentlichung der Bezugsfrist noch keinen konkreten Ausgabebetrag, 
sondern nur die Grundlagen für seine Festlegung anzugeben. Letztlich kann aber in einem 
solchen Fall nicht der bestmögliche Platzierungserfolg für die Gesellschaft erwartet werden, 
weil der Ausgabebetrag spätestens 3 Tage vor Ablauf der Bezugsfrist bekannt zu machen ist. 
Auch ist bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit bezüglich dessen 
Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit 
mehr Aufwand verbunden. Durch die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss kann 
daher eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller 
Aktionäre erreicht werden. 
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Die Gesellschaft wird darüber hinaus in die Lage versetzt, zusätzliche neue 
Aktionärsgruppen im In- und Ausland zu gewinnen. Schließlich erhält die Gesellschaft die 
Möglichkeit, Marktchancen in ihren Geschäftsfeldern schnell und flexibel zu nutzen und 
einen dadurch entstehenden Kapitalbedarf ggf. auch sehr kurzfristig zu decken. Konkrete 
Planungen für das neue Genehmigte Kapital 2010 bestehen derzeit nicht. 
 
Der Ausgabebetrag und damit das der Gesellschaft zufließende Entgelt für die neuen Aktien 
wird sich am Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien orientieren und darf diesen nicht 
wesentlich unterschreiten. Damit ist sichergestellt, dass eine Verwässerung nicht eintritt. 
Angesichts des liquiden Marktes für Aktien der Gesellschaft und der Beschränkung des für 
die Kapitalerhöhung zur Verfügung stehenden Volumens auf insgesamt knapp 10 % des 
Grundkapitals können die an der Erhaltung ihrer Beteiligungsquote interessierten Aktionäre 
zudem jederzeit die entsprechende Anzahl von Aktien der Gesellschaft über die Börse 
hinzuerwerben. Das gesetzliche Bezugsrecht ist daher wirtschaftlich und praktisch wert- 
und funktionslos. 
 
In Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist damit 
sichergestellt, dass die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei 
einer Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts 
angemessen gewahrt werden, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre 
weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 
 
Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, wie 
vorstehend erläutert, ist insgesamt auf Aktien mit einem anteiligen Betrag von nicht mehr 
als 10 % des Grundkapitals begrenzt. Auf diese 10%-Grenze ist die Ausgabe sonstiger Aktien 
oder Rechte, die zum Bezug von Aktien berechtigen, die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind, anzurechnen. 
Insgesamt können aus dem vorgeschlagenen genehmigten Kapital, etwaigen weiteren 
genehmigten Kapitalia, nach Rückerwerb oder aus aus Schuldverschreibungen 
resultierenden Umtausch- bzw. Bezugsrechten oder Umtausch- bzw. Bezugspflichten nicht 
mehr als insgesamt 10 % des jeweiligen Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß oder in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (also mit der 
Maßgabe, dass die Aktien bzw. die Schuldverschreibungen gegen Barzahlung nicht 
wesentlich unter Börsenkurs/Marktwert ausgegeben bzw. begeben werden) ausgegeben 
bzw. zugesagt werden, es sei denn, die Hauptversammlung beschließt erneut entsprechende 
Ermächtigungen. 
 
 
Herzogenaurach, im März 2010 
 
 
adidas AG 
Der Vorstand 
 
 


